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In Sachsen-Anhalt würde man dafür 2 "Minusstunden" bekommen. Arbeitsrechtliche
Konsequenzen hätte das wohl bei einem einmaligen Vorkommen nicht. Diese "Minusstunden"
muss man dann im Laufe des SChuljahres durch Vertretung wieder ausgleichen. Nachholen mit
Schülern würde nicht stattfinden.
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